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Bürgerinformation
„ostumfahrung Linz“
Liebe Luftenbergerinnen!
Liebe Luftenberger!

Wie Sie bereits informiert wurden, 
ist unser Gemeindegebiet von ei-
nigen möglichen Varianten einer 
Ostumfahrung von Linz betroffen. 
Die Gemeinden haben nun Gele-
genheit dazu bis Ende September 
2013 Stellungnahmen abzugeben. 
Vor der Beschlussfassung der Stel-
lungnahme im Gemeinderat möchten 
wir Ihnen die Möglichkeit bieten, sich 
über den bisherigen Projektstand zu 
informieren und darüber ausführlich 
zu diskutieren. 

Dazu findet am
5. September 2013, 19:30 Uhr 

im Mehrzwecksaal II 
(Eingang hinter VS)

eine Informationsveranstaltung 
statt.

Für Fragen und Antworten stehen 
Vertreter des Planerteams bzw. des 
Landes Oö. zur Verfügung. Die Mo-
deration der Veranstaltung über-
nimmt Dr.Dr. Helmut Retzl.

Mit besten Grüßen

Ihr

  

Karl Buchberger        

Ostumfahrung Linz
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2 Das Gemeindeamt informiert 

nationalratswahl 2013
Das Wichtigste für sie im überblick
Am Sonntag, den 29. September 2013, findet in Österreich 
die Nationalratswahl 2013 statt.

Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die die österrei-
chische Staatsbürgerschaft besitzen, spätestens mit Ablauf 
des Tages der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben, vom 
Wahlrecht nicht ausgeschlossen wurden und mit Stichtag 
09.Juli 2013 im Wählerverzeichnis eingetragen sind.

Wahlzeit:
In Luftenberg a.d. Donau haben Sie die Möglichkeit persönlich 
an diesem Tag in Ihrem Wahllokal während der Zeit von 07:00 
Uhr bis 15:00 Uhr Ihre Stimme abzugeben.

Wahlsprengel:
Um einen halbwegs zügigen Wahlablauf zu gewährleisten, 
wurde unser Gemeindegebiet wieder in 3 Wahlsprengel ein-
geteilt, und zwar:

Wahlsprengel Wahllokal mit Adresse

1 – Luftenberg, Statzing AULA der Mittelschule, 
Europaweg 4

2 – Abwinden, Steining AULA der Volksschule, 
Europaweg 3

3 – Knierübl, Pürach, 
Forst, Gröbetsweg, 
Kutzenberg, Weih

Mehrzwecksaal II, 
Florianiweg 7

Wahlverständigungskarten:
Jede/r WählerIn erhält rechtzeitig eine amtliche Wahlinforma-
tion (Wahlverständigungskarte) zugestellt. 
Nehmen Sie den gekennzeichneten Abschnitt der amtlichen 
Wahlinformation zur Wahl mit. Sie erleichtern damit die Arbeit 
der Wahlbehörde!
Eine Stimmabgabe ist auch ohne diese Verständigungskarte 
möglich, wenn die Identität des Wählers von der Wahlbehörde 
zweifelsfrei festgestellt werden kann. 

Wahlkarten und Briefwahl:
Sollten Sie am Wahltag verhindert sein, haben Sie die Mög-
lichkeit eine Wahlkarte zu beantragen.

Wie beantrage ich eine Wahlkarte?
Einen Wahlkartenantrag können Sie bis zum 25. September 
2013 schriftlich (E-Mail, Fax oder formloser schriftlicher An-
trag) oder bis zum 27. September 2013, 12 Uhr persönlich 
beim Marktgemeindeamt stellen. Verfügen Sie über einen 
Internetzugang, können Sie die Antragstellung über www.
luftenberg.at durchführen. 

Mit der amtlichen Wahlinformation erhalten Sie gleichzeitig 
eine Anforderungskarte, die Sie uns portofrei übermitteln 
können.

Wahlkarten werden ab Anfang September 2013 ausgege-
ben, da erst ab diesem Zeitpunkt die Stimmzettel für die 
Nationalratswahl 2013 vorliegen.

Nachdem Sie die Wahlkarte erhalten haben, haben Sie den 
amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbe-
einflusst auszufüllen, den ausgefüllten Stimmzettel in das 
Wahlkuvert und dieses in die Wahlkarte zu legen sowie die 
Wahlkarte zu verschließen. 
Die Wahlkarte muss so versendet werden, dass diese spätes-
tens am Wahltag bis 17:00 Uhr bei der zuständigen Bezirks-
verwaltungsbehörde einlangt. 
Sollten Sie durch mangelnde Geh- und Transportfähigkeit 
oder Bettlägerigkeit das Wahllokal nicht aufsuchen können, 
so nützen Sie bitte die Briefwahl. Falls Sie jedoch eine „Be-
sondere Wahlbehörde“ wünschen, werden Sie von der Wahl-
behörde am Wahltag besucht. Voraussetzung ist jedoch auch, 
dass Sie über eine Wahlkarte verfügen – daher ist auch in 
diesem Fall eine Wahlkarte zu beantragen. 

Sollten Sie zur Nationalratswahl noch Fragen haben, dann 
wenden Sie sich bitte an unser Marktgemeindeamt; die 
zuständigen Bediensteten werden Ihnen bereitwillig und 
kompetent Auskunft geben.
Informationen zur Nationalratswahl finden Sie auch auf 
der Homepage des Innenministeriums im Internet auf: 
www.bmi.gv.at 






